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Allgemeine GeschäŌsbedingungen (AGB) für Privatgutachten 

§ 1 Geltungsbereich 
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen 
GeschäŌsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Leistungen des Sachverständigen (im nachstehenden 
„SV“ genannt) über Gutachten, Beratungen, 
Prüfungen und sonsƟge AuŌräge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich schriŌlich vereinbart ist. 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
SchriŌform und sind nur dann wirksam, wenn sie 
vom Sachverständigen ausdrücklich bestäƟgt 
werden. 

§ 2 AuŌragserteilung und Leistungsumfang 
2.1. Der AuŌraggeber beauŌragt den SV mit der 
Erstellung eines Privatgutachtens. Der genaue 
Umfang der Gutachtenerstellung wird im AuŌrag 
festgelegt. Die Leistung erfolgt gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und nach bestem 
Wissen und Gewissen des SV. 

2.2. Der SV führt den ihm erteilten AuŌrag unter 
seiner persönlichen Verantwortung aus. Die 
Heranziehung von seiner Aufsicht unterstehenden 
HilfskräŌen oder Hilfsgutachtern ist zulässig. 

2.3. Der AuŌraggeber wird andere Gutachter 
während der Laufzeit des Vertrages im 
Aufgabengebiet des SV nur nach vorheriger 
ZusƟmmung des SV einsetzen. 

§ 3 Termine 
3.1. Sind Leistungsfristen vereinbart, so beginnt ihr 
Ablauf, sobald die Parteien über alle Einzelheiten des 
Projektes einig sind und der AuŌraggeber dem SV 
alle nach dem Vertrag zu überlassenden Unterlagen, 
InformaƟonen oder sonsƟgen Materialien 
ausgehändigt hat. 

§ 4 VorzeiƟge Auflösung des Vertrages 
4.1. Der SV kann aufgrund der Standesregeln 
verpflichtet sein, einen GutachtensauŌrag wegen 
Interessenskonflikten abzulehnen. Dies kann auch 
erst während der GutachtenserstaƩung erkennbar 
werden. In diesem Falle enƞällt ein Entgeltanspruch 

des SV, ausgenommen in Fällen, in denen der 
AuŌraggeber jene InformaƟonen verschwiegen hat, 
die für den AuŌraggeber erkennbar im Hinblick auf 
einen möglichen Interessenskonflikt zu erteilen 
gewesen wären. 

4.2. Enden die Vertragsbeziehungen aus 
irgendeinem Grund vorzeiƟg, so hat der SV Anspruch 
auf Vergütung für die bis dahin geleistete Arbeit, es 
sei denn, dass die vorzeiƟge Beendigung der TäƟgkeit 
auf alleiniges Verschulden des SV zurückzuführen ist. 

4.3. Ist die vorzeiƟge Lösung der 
Vertragsbeziehungen vom AuŌraggeber zu 
vertreten, erhält der SV über die unter § 4.2 
erwähnte Vergütung hinaus pauschalierten 
Schadensersatz von 35 % des für die noch nicht 
ausgeführten Leistungen vereinbarten Entgelts unter 
Vorbehalt weiterer Ansprüche. 

§ 5 Geheimhaltung  
5.1. Der SV verpflichtet sich, vertrauliche 
InformaƟonen, die er im Rahmen seiner TäƟgkeit für 
den AuŌraggeber erhält, vertraulich zu behandeln. 

§ 6 Mitwirkung des AuŌraggebers 
6.1. Der AuŌraggeber verpflichtet sich, dem SV 
kostenlos jede erforderliche Unterstützung zu 
gewähren und insbesondere die im Rahmen des 
Vertragsgegenstandes benöƟgten InformaƟonen zu 
liefern.  

6.2. Der AuŌraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem 
SV auch ohne dessen besondere Aufforderung alle 
für die Ausführung des Vertrages notwendigen 
Unterlagen rechtzeiƟg vorgelegt werden und ihm 
von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis 
gegeben wird, die für die Ausführung des AuŌrages 
von Bedeutung sein können. Dazu gehören 
insbesondere allfällig vorhandene weitere Gutachten 
in derselben Sache, sowie der Wert des 
Befundgegenstandes. Dies gilt auch für die 
Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Befundaufnahme bekannt werden. 
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§ 7 Weitergabe an DriƩe 
7.1. Die Ergebnisse des Gutachtens sind 
ausschließlich für den AuŌraggeber besƟmmt und 
dürfen ohne ausdrückliche schriŌliche ZusƟmmung 
des Bausachverständigen nicht an DriƩe 
weitergegeben oder veröffentlicht werden (auch 
Entwürfe oder Auszüge sind von diesem Verbot 
umfasst). Dies gilt auch für die Übertragung der 
Gutachteninhalte auf andere Personen oder 
InsƟtuƟonen. 

§ 8 Gewährleistung 
8.1. Mängel sind bei sonsƟgem Ausschluss von 
Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen 
sowie von Ansprüchen aus einem Irrtum über die 
Mängelfreiheit binnen 14 Tagen nach Entdeckung 
gegenüber dem SV schriŌlich zu rügen. Allfällige 
Ansprüche aus Gewährleistung verjähren mit Ablauf 
von sechs Monaten nach ÜbermiƩlung des finalen 
Gutachtens. 

§ 9 HaŌung 
9.1. Schadensersatzansprüche des AuŌraggebers 
gegen den SV oder Erfüllungsgehilfen aufgrund 
Delikts, Vertragsverletzung oder Verschuldens bei 
Vertragsabschluss – außer im Falle von 
Körperverletzung – bestehen nur dann, wenn der SV 
zumindest grob fahrlässig gehandelt hat. Der 
AuŌraggeber hat das Verschulden des SV 
nachzuweisen. 

9.2. Der SV haŌet nur, wenn und soweit ein derart 
verursachter Schaden zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses oder des schädigenden 
Ereignisses unter BerücksichƟgung aller bekannten 
oder grob schuldhaŌ unbekannten Umstände 
vorhersehbar war. 

9.3. Der SV haŌet nicht für Schäden, die durch 
Unterlassung der Mitwirkung, bzw. durch das 
Nichtvorlegen notwendiger Unterlagen des 
AuŌraggebers gemäß § 6 verursacht wurden. 

9.4. Soweit der SV hiernach haŌet, beschränkt sich 
die HaŌung auf den AuŌragswert der Teilleistung, in 
deren Durchführung der Schaden verursacht wurde. 

Für indirekte Schäden oder Folgeschäden wird nicht 
gehaŌet. 

9.5. Jegliche HaŌung gegenüber DriƩen ist 
ausgeschlossen. Der vorliegende Vertrag begründet 
keine Pflichten zugunsten DriƩer. Ausgenommen 
davon sind die dem SV bei BeauŌragung namentlich 
genannten Empfänger des Gutachtens. Gegenüber 
diesen wird gehaŌet wie gegenüber dem 
AuŌraggeber. 

9.6. Der SV haŌet nicht für Mängelfolgeschäden. Alle 
Schadensersatzansprüche verjähren grundsätzlich 
sechs Monate nach Übergabe der Leistung. 

9.7. Die BesƟmmungen dieses Paragraphen gelten 
insbesondere auch für Verzugsschäden. 

§ 10 Vergütung und Zahlungsbedingungen 
10.1. Die Honorarsätze für Leistungen, die nach 
Zeitaufwand abzurechnen sind, basieren auf einem 
Achtstundentag bei fünf Arbeitstagen je Woche. 
Reisezeit gilt als Arbeitszeit. 

10.2. Alle vereinbarten Vergütungen verstehen sich 
als NeƩopreise. Die jeweilige gesetzliche 
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. 

10.3. Der SV kann angemessene Vorschüsse auf 
Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die 
Auslieferung seiner Leistung von der vollen 
Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. 

10.4. Für Leistungen, die nach Zeitaufwand 
abzurechnen sind, legt der SV monatlich 
Zwischenrechnungen. 

10.5. Für FestpreisauŌräge stellt der SV nach 
AuŌragserteilung 50 % des AuŌragswertes in 
Rechnung. Nach Beendigung des AuŌrages werden 
die restl. 50 % in Rechnung gestellt. Spesen und 
Reisekosten gemäß § 10.2 werden nach Beendigung 
des AuŌrages in Rechnung gestellt, sofern der 
AuŌrag innerhalb von drei Monaten abgewickelt 
wird. Dauert die Abwicklung länger, werden Spesen 
und Reisekosten in dreimonaƟgem Abstand in 
Rechnung gestellt. 
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10.6. Alle Rechnungen sind 14 Tage nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Für die 
RechtzeiƟgkeit der Zahlung ist die GutschriŌ auf dem 
Bankkonto des SV maßgeblich. Die Aufrechnung oder 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten 
gegenüber fälligen Honorarforderungen des 
AuŌragnehmers ist nur zulässig, wenn die Forderung 
des AuŌraggebers unbestriƩen oder rechtskräŌig ist. 

10.7. Der SV ist dazu berechƟgt eine elektronische 
Rechnung an eine vom AuŌraggeber genannte 
Emailadresse zu senden. Der Versand der E-Mail ist 
gleichzeig der Beginn der Zahlungsfrist. 

10.8. Im Falle eines Zahlungsverzuges können vom SV 
ab dem 1.Tag Verzugszinsen geltend gemacht werden 
(zwischen Unternehmen 9,2% über dem 
Basiszinssatz gem. § 456 Unternehmensgesetzbuch, 
4% gegenüber Verbrauchern gem. § 1000 ABGB). 

§11 Gerichtsstand und Rechtswahl 
11.1. Für alle StreiƟgkeiten aus diesem Vertrag ist der 
Gerichtsstand Wien, Österreich. Es gilt 
österreichisches Recht, auch wenn der AuŌraggeber 
seinen Sitz im Ausland hat. 

§ 12 SchlussbesƟmmungen 
12.1. Alle Angebote des SV sind freibleibend, sofern 
im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes 
besƟmmt ist. 

12.2. Der Vertrag ersetzt alle früheren 
Vereinbarungen über seinen Gegenstand. 
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
SchriŌform. 

12.3. Eine Abtretung von Ansprüchen aus diesem 
Vertrag ist unzulässig.  

12.4. Diese AGB gelten mit der Unterzeichnung des 
AuŌrags durch den AuŌraggeber als anerkannt. 


